Begriffs-Definitionen der Personengruppe des Flüchtlingsdienst:
· Flüchtlinge

· Vertriebene

· Umsiedler/innen

· Übersiedler/innen

· Aussiedler/innen

· Heimatvertriebe

· Spätaussiedler/innen

· Sowjetzonenflüchtlinge

Grundlage :

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Vertreibungsgebiet:
(§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 BVFG)

ehemals unter fremder Verwaltung stehende deutsche Ostgebiete

Deutsches Reich nach dem Gebietsstand vom 31.12.1937 ohne das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland

Danzig

Estland

Lettland

Litauen

ehemalige Sowjetunion

Polen

ehemalige Tschechoslowakei

Ungarn 

Rumänien 

Bulgarien

ehemaliges Jugoslawien

Albanien

China

Flüchtlinge:

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges ihren Wohnsitz im Vertreibungsgebiet durch Ausweisung oder Flucht bis zum 31.03.1952 verlassen haben.

Vertriebene:
(§ 1 Absatz 1 BFVG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die aufgrund des Zweiten Weltkrieges ihren Wohnsitz im Vertreibungsgebiet durch Ausweisung oder Flucht verlassen haben 

und
(§ 1 Absatz 2 Ziffer 1 BVFG)

deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die als Gegner des Nationalsozialismus oder wegen ihrer Rasse, des Glaubens und der Weltanschauung nach dem 30.01.1933 ihren Wohnsitz außerhalb des Deutschen Reiches genommen haben.

Umsiedler/innen:
(§ 1 Absatz 2 Ziffer 2 BVFG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die von deutschen Behörden aus nicht deutschen Gebieten und von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten umgesiedelt wurden.

Aussiedler/innen:
(§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 BVFG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die vom 01.04.1952 bis zum 31.12.1992 aus dem Aussiedlungsgebiet in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind.

Heimatvertriebene: 
(§ 2 BVFG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die bereits am 31.12.1937 oder vorher ihren Wohnsitz im Vertreibungsgebiet hatten und ihn aufgrund des Zweiten Weltkrieges durch Ausweisung oder Flucht verlassen haben. 

Übersiedler/innen:

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die ihren Wohnsitz aus der ehemaligen DDR (bzw. sowjetischen Besatzungszone) oder aus dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin in die Bundesrepublik Deutschland verlegt haben.

Sowjetzonenflüchtlinge:
(§ 3 BVFG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die aus der ehemaligen DDR (bzw. sowjetischen Besatzungszone) oder aus dem sowjetisch besetzten Sektor von Berlin bis zum 01.07.1990 in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet sind, um sich einer von ihnen nicht zu vertretenden politisch bedingten Zwangslage zu entziehen. 

Spätaussiedler/innen:
(§ 4 BVFG)

Deutsche Staatsangehörige und deutsche Volkszugehörige, die seit 1993 aus dem Aussiedlungsgebiet in die Bundesrepublik Deutschland kommen 

